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RS OGH 1985/6/4 5Ob541/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1985

Norm

ABGB §879 Abs3 E

KSchG §6 Abs2 Z5

Rechtssatz

Die Zulässigkeit des Ausschlusses der Haftung gilt nicht für Fälle, die jenen des § 6 Abs 2 Z 5 KSchG gleichstehen, die

also durch eine quali=zierte Ungleichgewichtslage sowie durch die Übergabe einer Sache zur Bearbeitung oder durch

eine vergleichbare Einbringung der Sache in die Sphäre des überlegenen Haftpflichtigen gekennzeichnet sind.

Entscheidungstexte

5 Ob 541/85
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